
SYNOPSE 

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte 

in der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 28.06.2022 (nach dem Stand der 1. Änderungssatzung  

vom 21.06.2023) 

 

 

      Alt     Neu 

 

§ 6 

Hausordnung/Benutzungsordnung 

 

(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind zur Wahrung des 

Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. 

 

(2) Die Ordnung in den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften 

wird durch anliegende Hausordnung/Benutzungsordnung (Anlage 

1) geregelt. Sie ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

(3) Die Benutzerinnen und Benutzer der Flüchtlings- und 

Obdachlosenunterkünfte sind verpflichtet, die 

Hausordnung/Benutzungsordnung zu beachten und einzuhalten. 

Die Hausordnung/Benutzungsordnung gilt auch für Besucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

Hausordnung/Benutzungsordnung 

 

(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind zur Wahrung des 

Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. 

 

(2) Die Benutzerinnen und Benutzer der Flüchtlings- und 

Obdachlosenunterkünfte sind verpflichtet, die 

Hausordnung/Benutzungsordnung zu beachten und einzuhalten. 

Die Hausordnung/Benutzungsordnung gilt auch für Besucher. 

 

 

 




